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nadjgerabe faft allüberall, unb menn bie ehrlidjen Sunbett

oft nidjt beffere Orbnung in ben S3üc^ern hielten, als mander
Ipanbmerfer, miifste er bei aß feinem Sleifj su ©runbe gehen.
©S ift ein feljr fermer miegenber, ein gerabesu oerhängnifj»
Doli mirfenber llebelftanb, mie ungern manner §anbmerfer
fdjretbt, b. h- eS unterläßt.

STtach biefen mohlgemeinten üöinfett unb tttatljfcblägen im
©ingelnen unb 23efonbern feljren mir sum ©efdjäfte felbft
guriicC unb motten oerfucfjen, eS rationett beffer su geftalten.

SQSittft Su mirflich 9Jleifter fein, fo fei Sir auch ©ebot:
3u ftatuiren Sieb, — als empfebtenb „ttfteifterftücf".
©rft fott nämiiib Sober fieb — bemeiftern, unb bann ben

„Stift"-
3ubeft mirft. S'eigne 23eifpiet — am fchledjteften ber ©toef.

—g—

Sdjrcilmt Des ganbiocrkömei/lernerritiö tum St. (6allrn

an i>a$ kantonale llolijeikeprtrment
betreffenb

bic 9Jtoticm (Somtcffe, b. b. 3. Mpril b. unb betriebene
«Hutrcigc bee 3iebcitee=aBnibcmonfttnntcn.

©t. ©allen, ben 12. Dftober 1891.

An bag Sßoligei» unb 2Mitärbepartement beS ÄantonS
St. ©allen.

fèerr fftegierungSrath l

2)iittelft 3ufdjrift öom 10. Auguft b. 3- geftatten 0ie
uns in oerbanfenSroertljer SBeife, 3h«en unfere Anflehten
über baS SfreiSfchreiben beS febtoeiger. Snbuftrie» unb ßanb»

roirthfd)aftsbepartement an bie SantonSregierungen 2c. pom
30. Suit b. 3., betreffenb bie SJiotion ©omteffe bom 3. April
unb bie tttefolutionen ber lebten Arbeiter=2ftaiPerfammIungen

pr Jtenntnifl p bringen.
203ir erlauben uns, obne SQ3eitereS auf bie gtoei §aupt»

fragen einptreten, unb beginnen mit

I. -Dtotion ber &&. ©omteffe unb aUiituntergeidhner,
b. b. 3. April b. 3.

Siefelbe lautet folgenbermaflen :
„Ser 29unbeSrath mirb eingelaben, bie Stage p prüfen,

„ob es nicht angegeigt märe, burch ein Spesialgefefc ober

„burch entfprechenbe ©rgänpng beS elften SitelS beS eibg.

„DbligationenrechteS, hanbelnb bom „Sienftbertrag", gefeh=

„liehe Söefttmmungen über folgenbe Sßunfte aufgitftetten :

„1. bafl ber ganse 23etrag beS ßohneS ben Arbeitern rege!»

„mäflig in furrentem ©elb auSpbepblen unb bie 9lu§=

„ridjtung bon ßölpen in ber Sorm non SSerabfolgung

„bon SBaaren ober überhaupt auf anberem 2®ege als
„mittelft Saarjaljlung, als null unb nichtig p er»

„Hären fei ;

„2. bajj fein ßohnabpg irgenb meldjer Art ftattfinben hülfe,
„ber nicht oertraglidj bereinbart morben märe;

„3. bafj jeher Arbeitgeber gehalten fein fotte, feinen Ar»

„heitern minbeftenS alle 14 Sage ben ßohtt auSp»
„bephlen, unter 23eachtung ber in Strt. 10 beS Sabrif»
„gefeheS enthalteneu 23orfdjriften.

„Siefe 23eftiinmungen mürben feine Anmenbung auf
„Sienftboten unb auf biejenigen ßanbarbeiter finben, melche
„bei bem Arbeitgeber Soft unb SBoljmtng haben."

* **
2öir haben smar ©runb, anpnehtuen, bafl biefe 23or»

fchriften nicht fomohl behufs üMlberung beS ßoofeS fleißiger
unb befdjeibetter Arbeiter, fonbern eher pm 3mecfe ber ®r=
leichterung Pon „6trife3" Perlangt - toerben, bamit bei plöfc»

lieber ArbeitSperlaffung febeS ttletentionSrecht, fomie ber Art.
343 beS eibg. DbligationenredjteS ittuforifch, b. h- fämmtliche
Sorberungen ber 2Jieifter auf ben langfamen ttlechtstriebroeg
Permiefen roerben ; gleidjmohl treten mir gerne auf bie eingel«

neu fünfte ein, mie menn obige SSorauSfehung nicht e£i»

ftiren mürbe.
233aS tßaffuS 2 anbelangt, muffen mir uns bemfelben

als einer Ungeredhtigfeit mit aller énergie miberfefcen. ®s
fönnen muthmittige 23efd)äbigungen Pon Arbeitern Perübt
toerben unb finb fchon oerübt morben, meldje nicht sunt
25orauS befürchtet unb baber Pertraglich nidht berührt merben

tonnten, unb gegen melche ber Arbeitgeber p fchüfcen jß.
SieS fann aber uur burch ©eftattung Pon ßohnabgügen gc»

fchehen, ba pon foldjen Arbeitern meiftenS auf bem gemöhn«
lidhen Sftechtstriebmege, befonberS nach bem neuen 23etreibungS»
gefefc, abfolut nichts erhältlich toirb. Stacht ber üftetfter ba»

gegen ungerechte Abzüge, fo fann ber Arbeiter auch jefct
fchon um fo leichter bagegeu proteftiren, als ber Dteifter bie

ttiiehtigfeit feines ©uthabenS ja bemeifen rnufl. Ser Abfdjlufj
eines 2SertrageS bei jeher Arbeiterannahme ift überhaupt
in ber fffrajfls eine Unmöglichfeit, unb fönnen mir ben Um»

ftanb, bafe eine foldje jeher ©erechtiyfeit föohn fpredjenbe
©efeheSbeftitumung auch nur beantragt morben ift, nur mit
ben in ben legten Saften gahlretch uorgefommenen unrich=
tigen 2Sorfpiegelungen, unroürbigen Jpefeereien unb SSerbreh®

ungen ber tfjatfächlichen 25erhältniffe entfchulbigen.
23etreffS beS gmeiten 0aßeS oou SßaffuS 1 haöen mir

0U bemerfen, bah eine mittfiirliche Uebergabe oon 2ßaaren
ftatt beS mohloerbienten ßohneS am 3af)ltage felbft aller»
bingS nicht am $lahe ift nnb unfereS SBiffenS aud) hier
nicht praftigirt mürbe. UebrigenS hätte ja ber Arbeiter gernifj
heute fchon baS Siecht, eine foldje 3ntnuthung prüdptoeifen
unb mürbe ihn mohl jebe Snftanj babei fchühen. Safe burdj
(Sinfchüch'terungen berartige ©djetnphlungen hoch burdjgefefct
mürben, ift bei ben patibroerfSgefetten, melche bie Lotion
hauptfächlidj im Auge hat, burchaus nidjt p befürchten,
ba beren ftramme Drganifation in Arbeiteroeretnen 3ebem
mehr als ben nöthigett 0chuh gemährt; ber betreffeube Ar»
beitgeber mürbe einfach „bopcottirt". Unter allen Umftänben
jeboch, felbft menn ber Arbeiter mit ßieferung Oon billigen
ßebenSmltteln an 3ahi«ngSftatt, 23erechnung oon ißenfiottS»
foften te. ober „überhaupt auf anberem 2Bege als mittelft
23aarphlung" e i n o e r ft a it b e n ift, biefe ßeiftüng beS DJlei»

fterS nachher als „null unb nichtig" erflären ju laffen, bas
märe benn hoch feljr 31t bebauern. 2öie jeher Arbeiter feines
ßohneS mertl) ift, fo ift auch jebe ßeiftuug beS Arbeit»

g e b e r S burch Arbeit p o e r b i e n e n unb nicht burd)
©efehgeber, benen ber richtige ©inblicf in fdjmterige 0itua»
tionen oft abgeht, sunt oomherein abgufchä^en.

2ßa3 bagegen bie AuSsaljtung in furrentem ©elb
unb nicht etma itt ajlarfftücfeit ober rumänifchen Shalern,
unb bie AnSsahlnng menigftenS alle 14 Sage anbelangt,
fönnen mir uns fachlich mit biefen 2Sorfd)riften einöerftanben
erflären, aber nur unter ber 23ebingnng, bafj bas im SßaffuS 3,
erfter 0ah, oon Art. 10 beS 3abrifgefeheS gemährte ttleten»

tionSrecht auf einen 2ßothenlohn auch formell auf bie §attb»
merfer auSgebehnt roerbe, unb bafe immerhin bem Arbeiter
befonbere éerftânbigung mit bem ÜJleifter über freimittigeS
Stehenlaffen beS ©uthabenS im ©efdjäfte ober in fidjerer
Slnlage (menu man mill, unter Angeige burch ben 2)leifter
an ein noch 3« öeftimmenbeS örtlid)eg Amt) geftattet merbe.
SQJir bitten in biefer £infid)t fehr, bie SSerpältniffe oieler
§anbmerfsmeifter sn ihren ©efeflen nicht mit benjenigen ber

§abriffjerren su ihren Arbeitern auf gleiche ßinie sn ftetten,
unb betonen ferner, ba& oiele ber nach 3ahren sunt îlleifter
porgerüeften ©efetten eS hiesu n i e gebracht hätten, menn fie
alle 8 ober 14 Sage ihren ßolp erhalten hätten! 203er hau»

fen mill, fott hänfen fönnen, unb ihm aber auch bie

paffenbfte Gelegenheit su ©rfparniffett, ja bie einsige für
oiele tüchtige, mittige, aber moralifd) fcbmachen 0tunben unter»

morfene Arbeiter, b;i toelchett Pom 3ahlplahe bis sur @r=

fparnifefaffe ein meiterer 2ßeg als nur bie räumliche Siftans
liegt, nicht entsogen merben.

Saft unbegreiflich unb jebenfatts fehr oberflächlich auf» '
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nachgerade fast allüberall, und wenn die ehrlichen Kunden

oft nicht bessere Ordnung in den Büchern hielten, als mancher
Handwerker, müßte er bei all seinem Fleiß zu Grunde gehen.

Es ist ein sehr schwer wiegender, ein geradezu verhängniß-
voll wirkender Uebelstand, wie ungern mancher Handwerker
schreibt, d. h. es unterläßt.

Nach diesen wohlgemeinten Winken und Rathschlägen im
Einzelnen und Besondern kehren wir zum Geschäfte selbst

zurück und wollen versuchen, es rationell besser zu gestalten.

Willst Du wirklich Meister sein, so sei Dir auch Gebot:
Zu statuiren Dich, —- als empfehlend „Meisterstück".
Erst soll nämlich Jeder sich — bemeistern, und dann den

„Stift"'
Zubest wirkt, s'eigne Beispiel — am schlechtesten der Stock.

Schreiben des Handwerksmeisteroerrins vsn St. Gallen

an das kantonale Polizeidepartement
betreffend

die Motion Comtesse, d. d. Z. April d. I., und verschiedene
Anträge der Arbeiter-Maidemonstranten.

St. Gallen, den 12. Oktober 1891.

An das Polizei- und Militärdepartement des Kantons
St. Gallen.

Herr Regierungsrath!

Mittelst Zuschrift vom 10. August d. I. gestatten Sie
uns in verdankenswerther Weise, Ihnen unsere Ansichten
über das Kreisschreiben des schweizer. Industrie- und Land-
Wirthschaftsdepartement an die Kantonsregierungen zc. vom
30. Juli d. I., betreffend die Motion Comtesse vom 3. April
und die Resolutionen der letzten Arbeiter-Maiversammlungen
zur Kenntniß zu bringen.

Wir erlauben uns, ohne Weiteres auf die zwei Haupt-
fragen einzutreten, und beginnen mit

I. Motion der HH. Comtesse und Mitunterzeichner,
d. d. 3. April d. I.

Dieselbe lautet folgendermaßen:
„Der Bundesrath wird eingeladen, die Frage zu prüfen,

„ob es nicht angezeigt wäre, durch ein Spezialgesetz oder

„durch entsprechende Ergänzung des elften Titels des eidg.

„Obligationenrechtes, handelnd vom „Dienstvertrag", gesetz-

„liche Bestimmungen über folgende Punkte aufzustellen:
„1. daß der ganze Betrag des Lohnes den Arbeitern regel-

„mäßig in kurrentem Geld auszubezahlen und die Aus-
„richtung von Löhnen in der Form von Verabfolgung
„von Waaren oder überhaupt auf anderem Wege als
„mittelst Baarzahlung, als null und nichtig zu er-
„klären sei;

„2. daß kein Lohnabzug irgend welcher Art stattfinden dürfe,
„der nicht vertraglich vereinbart worden wäre;

„3. daß jeder Arbeitgeber gehalten sein solle, seinen Ar-
„heitern mindestens alle 11 Tage den Lohn auszu-
„bezahlen, unter Beachtung der in Art. 10 des Fabrik-
„gesetzes enthaltenen Vorschriften.

„Diese Bestimmungen würden keine Anwendung auf
„Dienstboten und auf diejenigen Landarbeiter finden, welche
„bei dem Arbeitgeber Kost und Wohnung haben."

5 *' »

Wir haben zwar Grund, anzunehmen, daß diese Vor-
schriften nicht sowohl behufs Milderung des Looses fleißiger
und bescheidener Arbeiter, sondern eher zum Zwecke der Er-
leichterung von „Strikes" verlangt werden, damit bei plötz-
licher Arbeitsverlassung jedes Retentionsrecht, sowie der Art.
313 des eidg. Obligationenrechtes illusorisch, d. h. sämmtliche
Forderungen der Meister auf den langsamen Rechtstriebweg
verwiesen werden; gleichwohl treten wir gerne auf die einzel-

nen Punkte ein, wie wenn obige Voraussetzung nicht exi-
stiren würde.

Was Passus 2 anbelangt, müssen wir uns demselben
als einer Ungerechtigkeit mit aller Energie widersetzen. Es
können muthwillige Beschädigungen von Arbeitern verübt
werden und sind schon verübt worden, welche nicht zum
Voraus befürchtet und daher vertraglich nicht berührt werden

konnten, und gegen welche der Arbeitgeber zu schützen ist.
Dies kann aber uur durch Gestattung von Lohnabzügen ge-
schehen, da von solchen Arbeitern meistens auf dem gewöhn-
lichen Rechtstriebwege, besonders nach dem neuen Betreibungs-
gesetz, absolut nichts erhältlich wird. Macht der Meister da-

gegen ungerechte Abzüge, so kann der Arbeiter auch jetzt
schon um so leichter dagegen protestiren, als der Meister die

Richtigkeit seines Guthabens ja beweisen muß. Der Abschluß
eines Vertrages bei jeder Arbeiterannahme ist überhaupt
in der Praxis eine Unmöglichkeit, und können wir den Um-
stand, daß eine solche jeder Gerechtigkeit Hohn sprechende

Gesetzesbestimmung auch nur beantragt worden ist, nur mit
den in den letzten Jahren zahlreich vorgekommenen unrich-
tigen Vorspiegelungen, unwürdigen Hetzereien und Verdreh-
ungen der thatsächlichen Verhältnisse entschuldigen.

Betreffs des zweiten Satzes von Passus 1 haben wir
zu bemerken, daß eine willkürliche Uebergabe von Waaren
statt des wohlverdienten Lohnes am Zahltage selbst aller-
dings nicht am Platze ist und unseres Wissens auch hier
nicht praktizirt wurde. Uebrigens hätte ja der Arbeiter gewiß
heute schon das Recht, eine solche Zumuthung zurückzuweisen
und würde ihn wohl jede Instanz dabei schützen. Daß durch
Einschüchterungen derartige Scheinzahlungen doch durchgesetzt

würden, ist bei den Handwerksgesellen, welche die Motion
hauptsächlich im Auge hat, durchaus nicht zu befürchten,
da deren stramme Organisation in Arbeitervereinen Jedem
mehr als den nöthigen Schutz gewährt; der betreffende Ar-
beitgeber würde einfach „boycottirt". Unter allen Umstünden
jedoch, selbst wenn der Arbeiter mit Lieferung von billigen
Lebensmitteln an Zahlungsstatt, Berechnung von Pensions-
kosten zc. oder „überhaupt auf anderem Wege als mittelst
Baarzahlung" einver st a n den ist, diese Leistung des Mei-
sters nachher als „null und nichtig" erklären zu lassen, das
wäre denn doch sehr zu bedauern. Wie jeder Arbeiter seines

Lohnes werth ist, so ist auch jede Leistung des Arbeit-
gebers durch Arbeit zu verdienen und nicht durch

Gesetzgeber, denen der richtige Einblick in schwierige Situa-
tionen oft abgeht, zum vornherein abzuschätzen.

Was dagegen die Auszahlung in kurrentem Geld
und nicht etwa in Markstücken oder rumänischen Thalern,
und die Auszahlung wenigstens alle 11 Tage anbelangt,
können wir uns sachlich mit diesen Vorschriften einverstanden
erklären, aber nur unter der Bedingung, daß das im Passus 3,
erster Satz, von Art. 10 des Fabrikgesetzes gewährte Reten-
tionsrecht auf einen Wocheulohn auch formell auf die Hand-
werker ausgedehnt werde, und daß immerhin dem Arbeiter
besondere Verständigung mit dem Meister über freiwilliges
Stehenlassen des Guthabens im Geschäfte oder in sicherer

Anlage (wenn man will, unter Anzeige durch den Meister
an ein noch zu bestimmendes örtliches Amt) gestattet werde.

Wir bitten in dieser Hinsicht sehr, die Verhältnisse vieler
Handwerksmeister zu ihren Gesellen nicht mit denjenigen der

Fabrikherren zu ihren Arbeitern auf gleiche Linie zu stellen,
und betonen ferner, daß viele der nach Jahren zum Meister
vorgerückten Gesellen es hiezn n i e gebracht hätten, wenn sie

alle 8 oder 11 Tage ihren Lohn erhalten hätten! Wer hau-
sen will, soll Hausen können, und ihm aber auch die

passendste Gelegenheit zu Ersparnissen, ja die einzige für
viele tüchtige, willige, aber moralisch schwachen Stunden unter-
worfene Arbeiter, bst welchen vom Zahlplatze bis zur Er-
sparnißkasse ein weiterer Weg als nur die räumliche Distanz
liegt, nicht entzogen werden.

Fast unbegreiflich und jedenfalls sehr oberflächlich auf- -
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gebaufdjt erfdjeint ung ber Pacßfaß ber Piotion, monad)

fraglid^e Peftimmungen feine Slntoenbung auf SDienftboten

unb auf biejettigen Sanbarbeiter finben fatten, melcße
beim Slrbeitgeber Soft unb Sßoßnung haben.

33er Soft, ßogig ober beibeS beim Arbeitgeber unb fo!g=

lidj Pelößnung in natura nehmen toitt, fottte bieS tiirfen,
ob er „ßanbarbeiter" fei ober nidjt, unb anberfeits bat bocß

gemiß ber Pauernfnecßt ober SDienftbote bie gleichen ©rünbe,
Pesaßluttg in furrentent ®elbe su bedangen, wie ber Ptau»

rer» unb ber Scßtoffergefette. 2Bir fönnen biefer Slugnaßme

feine anbere Urfacße unterfcßieben, als bie Pefürcßtung ber

PlotionSftetter, baß bei Augbeßnung ber berlangten Plaß»

regeln über bie leiber uneinigen unb. fcßmacb organtfirten
.fjanbtoerfgmeifter bi^auS auf bie ßanbttjirtbe unb anbere

©ienftßerren, bie projeftirte ©efeßeSergängung bom Polte Ber»

toorfen mürbe. S)er ©runbfaß, „mag bem ©inen meßt redf)t

ift, ift aucb bem Slnbern nidjt bittig", fottte aber ben Pe»

ftrebungen, fich ber gufriebenßeit ber meift aus §anbmer£s»
gefetten beftebenben organoiden Slrbeiterfdjaft p berfidjern,
nidjt geopfert merben.

Ueberßaupt erfcßeint ung ungerecht, bag in ben lebten

Saßren praftigirte «Stiftern, bei atten fokalen fragen ßaupt»

fädjlicß auf ben § a n b m e r f g m e i ft e r n berumgureiten,
noch länger fortgufeßen. PUßBerßältniffe im ßebdinggmefen,
in Peßanblung ber Slrbeitneßmer, bei Unfällen, bei ßoßn»

augpblungen, bei Slnftettungen unb ©ntlaffungen, in Sranf»
beitgfätten unb gegenüber SlrbeitSlofen, fie führen außer ben

©ifenbaßnen unb gabrifen immer nur su ©infchreitungen

gegen bie içanbmerfgmeifter unb nidjt aud) gegen

Saufßerren, SBirtße, Defonomieanftalten unb anbere inbu»

ftrietten, fomie auch lanbmtrtbfcßaftltdje PeirtebSleitungen,
obfcßon alle biefe Uebelftänbe in anbertt Pramhen uttbe»

ftreitbar in Biel größerem Plaße oorbanben finb unb auch
biel bringenberer Slbßülfe rufen. "Ber millfüriidjften Slug*
beutung''"eineg bereits beftebenben ©ommig » Proletariates
mirb nicht gefeßlidj entgegengetreten: man befdjäftfgt fich oor
Slttem mit benjenigen Strbeitnebmern, meldje in golge ihrer
ftrammen Drganifation, sur ©tspofition ftebenben Preffe unb
unb einflußreichen 3entralgett>alt fidj felbft Biel leichter unb

mirffamer gegen ihre Probljerren fdjüßen unb am attermenig»
ften s" bebanern finb.

SDie IpanbmerfSmetfter finb auch „Slrbeiter" ; Biele ber»

felben finb fcßlechter b'ran, alg bie Schüblinge ber PlotionS»

ftefler, unb mir tonnten nachreifen, baß bie größte 3aßl
ber biefigen „Pfeiffer" meniger Bedienen, als beffere Slrbeiter

Berfchiebener Prancßen, Bon ben ebenfaßg gefeßlidj gefaßten
Sßerffi'tbrern tc. gar nicht gu "ben ; aber feine ber Petitionen
um Schuß ihr et SlrbettSfraft finb big jeßt erhört morben.
3)aS Pefumé unfereg ©utadjteng muß fomit babin geben,
eg möchten enblidj meitere Maßregeln gegen bie
Pfeiffer eingeftellt merben, big bie ©infübrung beg
löngft erfebnten eibg. fèanbelS» unb ©emerbegefeßeg
an bie Stelle beg ScßlußfaßeS Boit Slrtifel 31 ber
^toeiserifchen PunbeSBerfaffung getreten unb in
®tefent fpanbels» nnb ©emerbegefeß bann ein all«
ieitig geregter Schuß ber Slrbeit nidjt nur für bie
tfctbrifler unb fèanbmerfSgefellen, fonbern für alle
fd&ettenben unb folglich auch für bie fdjmer be-
drängten ®anbmerfSmetfter sugleidb aufgenommen
morben ift.

2Bir gelangen nun, £err PegierungSratb, Sur Slbtßeilung
XI. Slug Stnlaß ber Strbetter»PlaiBerfammIungen

eingegangenen Petitionen.
®ie SBünfdje um ©rmeiterung unb ftreugere §anbbabung
gabrif» unb ,§aftpfüd)tgefeßeg, ©infübrung Bon Slrbeiter»

-öefchmerbefommiffionen unb Permeßrung ber gabrifinfpef»
wren fönnen mir in Perufuug auf bag oben betreffenb ber
JWotion ©omteffe ©efagte nicht alg opportun anerfennen.

r müffen auch hier ben PJunfcb augbrücfen, baß biefelben

nicht jeßt, fonbern bei Slugarbeitung beg eibg. ©emerbe»
gefeßeg unb tbeilmeife bei ©rünbung ber fchmeiserifchen

Unfalloerficherungganftalt in ©rmägung gesogen merben.
Pei biefer Gelegenheit fpredjen mir nämlid) bie ©rmartung
aug, baß biefe fihmeiserifcbe UnfattBerfidjerung recht balb
eingeführt unb burcb biefelbe bie ©aftpftidfitgefeße fomobl über
ben gabrifbetrieb alg bag „ermeiterte fgaftpflicbtgefeß" info»
fern aufgehoben merben, alg bie Slrbeitgeber burcb Gablung
beg su ftipulirenben mäßigen Prämientßeilg an bie Per»
ficßerung ber Slrbeiter Bon atten Sßrogeffen gegen unb für bie
Slrbeiter entbunben merben, mag bann bie ©rlebigung obiger
Slrbeiterpetitionen oereinfacben mürbe.

Pesiiglich Perbotg ber Slrbeit Bedjeiratßeter grauen in
ben gabrifen haben mir nur su bemerfen, baß gemiffe gabrif»
arbeiten nicht bag Strengfte unb ©efäbrbenbfte beffen finb,
mag oerbeiratbete grauen leiften. SBenn eg bem Punbe ge»

lingt, gleichseitig ben Berbeiratbeten Päuerittnen, 2Birtbinnen,
grauen Bon SIeinl)anbmerfern u. f. m. ihre Slrbeit ohne Per»
größerung Bon gamilienelenb absunebmen, fo gratuliren mir
ihm biep; uur möge er nicht mieber eine ungerechte Slug»

nabmeftettung fchaffen!
2ßag ben ,,Sdjuß beg freien Pereingrecßteg" anbelangt,

ben bie Slrbeiter febenfattg auch ber „Strifes" megen gegen»
über SJleiftern Bedangen, melche feine SMtglfeber Bon gemiffen
Pereinen anftetten motten, erfpeint ung biefeg Pegeßren eben»

fattg nid^t gerechtfertigt. So gut alg bie Slrbeiter b a Slrbeit
nehmen, mo fie m o 11 e n, unb biefeg Siecht fdion oft babin
augbebuten, baß fie Sottegen Berßtnberten, bei einem

Stteifter 31t arbeiten, ber fich bem Slrbeiterfomite nicht unter»

marf — fo gut bat ber PI ei ft er bag Siecht, ansuftetten
unb su entlaffen, men er mill unb aug melcßen ®rünben
er eg mill. Art. 56 ber PnnbegBerfaffung mill nur bie Pe=

börben Berbinbem, bie P i l b u n g unb © p i ft e n s Bon meber

rechtsmibrigen no^ ftaatggefäbrlicben Pereinen überhaupt su.
B e r b i e t e n, nicht aber ©inpffe befämpfen, melche biefeg
ober jeneg SnbiBibuum Bom ©intritt in einen Perein aug
reltgiöfen, fojiolen ober familiären ©rünben fernhalten motten.
Unb Bor bem Slrt. 56 fteßt Slrt. 4, ber feine Porrechte
ber Perfonen, alfo auch niCßt ber Slrbeiter, bulbet.

Schließlich fei noch ein SBort über bie Petitionen um
Perfürsung beg Plapimalarbeitgtageg auf 10, 9 unb fogar
8 Stunben geftatttet.

SDiefeg Perlangen mirb nicht etma geftetlt, um bie Sräfte
beg mirflieb in Slrbeit fteßenben Planneg su feßonen, unb
feine einsige ber betreffenben Petitionen ift bamit motiBirt,
baß eine llftünbige SlrbeitSseit für ben Petreffenben gefunb»
beitgfcbäblidb ober überhaupt su feßmer fei. Pein, meitgeßenbe
fosialpolitifche Piidfi^ten, morunter auch bie Stnfidßt, baß
bieburdj ber mirflid) in erfcßrecfenbem Ptaße überall suneß»
menben Slrbeitglofigfeit abgeholfen merben fönnte, befeelt
bie atterbingg saßlreidljen S)emonftranten. Unb eg ift maßr:
mer Slugen bat unb feßen mill, fann ber SBabrneßmung
nidlt Berfcßließen, baß bie gortfißritte in atten möglichen 3n»
buftrien, 2Btffenfd)aften unb auch in ber Sanbmirtßfchaft im»
mer meßr Slrbeitgßänbe entbeßdidi machen, unb bamit, aller»
bingg suerft inbireft unb nur attmäßlig, Buftänbe herbeiführen,
bie eine rabifale Slbßülfe erßeifeßen. Schon jeßt ift bie Gaßl
ber arbeitglofen gamilien auf eine §öße angemachfen, melcße
titeht al§ alleö Anbere Uusufriebenßeit unb ©äßritug in ben
untern Polfgfchicßten Beranlaßt, unb ber burcb Slnbaßnung
meiterer gortfeßritte mittelft Unterftüßung ber Schulen unb
tßeoretifcßen unb fadßli^en Pilbungganftalten auf bie Sauer
nicht abgeholfen merben fann.

®aß aber bag Bon ben Petenten Borgefcßlagene Plittel
Sur Slbßülfe bag befte fei, möchten mir besmeifelnl SBenn
bem gabrifarbeiter unb bem t&anbmerfggefetten bie täglidße
SlrbeitSseit bei gleichem ßoßn berfürst mirb, fo haben bie
anbern „Slrbeitenben", bie PJeifter, bie gnbnftrietten, bie

Saufleute, Söcße, Spegerei», Such» unb Sleiberßänbler, be»

fonberS aber auch bie „Sanbmirtße" ebenfaßg bag Pecbt
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gebauscht erscheint uns der Nachsatz der Motion, wonach

fragliche Bestimmungen keine Anwendung auf Dienstboten
und auf diejenigen Landarbeiter finden sollen, welche
beim Arbeitgeber Kost und Wohnung haben.

Wer Kost, Logis oder beides beim Arbeitgeber und folg-
lich Belöhnung in natura nehmen will, sollte dies dürfen,
ob er „Landarbeiter" sei oder nicht, und anderseits hat doch

gewiß der Bauernknecht oder Dienstbote die gleichen Gründe,
Bezahlung in kurrentem Gelde zu verlangen, wie der Mau-
rer- und der Schlossergeselle. Wir können dieser Ausnahme
keine andere Ursache unterschieben, als die Befürchtung der

Molionssteller, daß bei Ausdehnung der verlangten Maß-
regeln über die leider uneinigen und. schwach organisirten
Handwerksmeister hinaus auf die Landwirthe und andere

Dienstherren, die projektirte Gesetzesergänzung vom Volke ver-

worsen würde. Der Grundsatz, „was dem Einen nicht recht

ist, ist auch dem Andern nicht billig", sollte aber den Be-
strebungen, sich der Zufriedenheit der meist aus> Handwerks-
gesellen bestehenden organisirten Arbeiterschaft zu versichern,

nicht geopfert werden.

Ueberhaupt erscheint uns ungerecht, das in den letzten

Jahren praktizirte System, bei allen sozialen Fragen Haupt-

fächlich auf den Handwerksmeistern herumzureiten,
noch länger fortzusetzen. Mißverhältnisse im Lehrlingswesen,
in Behandlung der Arbeitnehmer, bei Unfällen, bei Lohn-
auszahlungen, bei Anstellungen und Entlassungen, in Krank-
heitsfällen und gegenüber Arbeitslosen, sie führen außer den

Eisenbahnen und Fabriken immer nur zu Einschreitungen

gegen die Handwerksmeister und nicht auch gegen

Kaufherren, Wirthe, Oekonomieanstalten und andere indu-
striellen, sowie auch landwirthschaftliche Betriebsleitungen,
obschon alle diese Uebelstände in andern Branchen unbe-
streitbar in viel größerem Maße vorhanden sind und auch
viel dringenderer Abhülfe rufen. Der willkürlichsten Aus-
beutung " eines bereits bestehenden Commis - Proletariates
wird nicht gesetzlich entgegengetreten: man beschäftigt sich vor
Allem mit denjenigen Arbeitnehmern, welche in Folge ihrer
strammen Organisation, zur Disposition stehenden Presse und
und einflußreichen Zentralgewalt sich selbst viel leichter und
wirksamer gegen ihre Brodherren schützen und am allerwenig-
sten zu bedauern find.

Die Handwerksmeister sind auch „Arbeiter" ; viele der-

selben sind schlechter d'ran, als die Schützlinge der Motions-
steller, und wir könnten nachweisen, daß die größte Zahl
der hiesigen „Meister" weniger verdienen, als bessere Arbeiter
verschiedener Branchen, von den ebenfalls gesetzlich geschützten

Werkführern :c. gar nicht zu reden; aber keine der Petitionen
um Schutz ihrer Arbeitskraft sind bis jetzt erhört worden.
Das Resums unseres Gutachtens muß somit dahin gehen,
es möchten endlich weitere Maßregeln gegen die
Meister eingestellt werden, bis die Einführung des
längst ersehnten eidg. Handels- und Gewerbegesetzes
un die Stelle des Schlußsatzes von Artikel 31 der
schweizerischen Bundesverfassung getreten und in
Peseln Handels- und Gewerbegesetz dann ein all-
leitig gerechter Schutz der Arbeit nicht nur für die
Fabrikler und Handwerksgesellen, sondern für alle
Arbeitenden und folglich auch für die schwer be-
drängten Handwerksmeister zugleich aufgenommen
worden ist.

Wir gelangen nun, Herr Negierungsrath, zur Abtheilung
II. Aus Anlaß der Arbetter-Maiversammlungen

eingegangenen Petitionen.
Die Wünsche um Erweiterung und strengere Handhabung

des Fabrik- und Haftpflichtgesetzes, Einführung von Arbeiter-
Beschwerdekommissionen und Vermehrung der Fabrikinspek-
wren können wir in Berufung auf das oben betreffend der
Motion Comtesse Gesagte nicht als opportun anerkennen.Wir müssen auch hier den Wunsch ausdrücken, daß dieselben

nicht jetzt, sondern bei Ausarbeitung des eidg. Gewerbe-
gesetzes und theilweise bei Gründung der schweizerischen

Unfallversickerungsanstalt in Erwägung gezogen werden.
Bei dieser Gelegenheit sprechen wir nämlich die Erwartung
aus, daß diese schweizerische Unfallversicherung recht bald
eingeführt und durch dieselbe die Haftpflichtgesetze sowohl über
den Fabrikbetrieb als das „erweiterte Haftpflichtgesetz" inso-
fern aufgehoben werden, als die Arbeitgeber durch Zahlung
des zu stipulirenden mäßigen Prämientheils an die Ver-
sicherung der Arbeiter von allen Prozessen gegen und für die
Arbeiter entbunden werden, was dann die Erledigung obiger
Arbeiterpetitionen vereinfachen würde.

Bezüglich Verbots der Arbeit verheiratheter Frauen in
den Fabriken haben wir nur zu bemerken, daß gewisse Fabrik-
arbeiten nicht das Strengste und Gefährdendste dessen sind,
was verheirathete Frauen leisten. Wenn es dem Bunde ge-
lingt, gleichzeitig den verheiratheten Bäuerinnen, Wirthinnen,
Frauen von Kleinhandwerkern u. s. w. ihre Arbeit ohne Ver-
größerung von Familienelend abzunehmen, so gratuliren wir
ihm hiezu; nur möge er nicht wieder eine ungerechte Aus-
nahmestellung schaffen!

Was den „Schutz des freien Vereinsrechtes" anbelangt,
den die Arbeiter jedenfalls auch der „Strikes" wegen gegen-
über Meistern verlangen, welche keine Mitglieder von gewissen
Vereinen anstellen wollen, erscheint uns dieses Begehren eben-

falls nicht gerechtfertigt. So gut als die Arbeiter d a Arbeit
nehmen, wo sie wollen, und dieses Recht schon oft dahin
ausdehnten, daß sie Kollegen verhinderten, bei einem

Meister zu arbeiten, der sich dem Arbeiterkomite nicht unter-

warf — so gut hat der Meister das Recht, anzustellen
und zu entlassen, wen er will und aus welchen Gründen
er es will. Art. 56 der Bundesverfassung will nur die Be-
hörden verhindern, die Bild u n g und Existenz von weder

rechtswidrigen noch staatsgefährlichen Vereinen überhaupt zu,
verbieten, nicht aber Einflüsse bekämpfen, welche dieses
oder jenes Individuum vom Eintritt in einen Verein aus
religiösen, sozialen oder familiären Gründen feruhalten wollen.
Und vor dem Art. 56 steht Art. 4, der keine Vorrechte
der Personen, also auch nicht der Arbeiter, duldet.

Schließlich sei noch ein Wort über die Petitionen um
Verkürzung des Maximalarbeitstages auf 10, 9 und sogar
8 Stunden gestatttet.

Dieses Verlangen wird nicht etwa gestellt, um die Kräfte
des wirklich in Arbeit stehenden Mannes zu schonen, und
keine einzige der betreffenden Petitionen ist damit motivirt,
daß eine llstündige Arbeitszeit für den Betreffenden gesund-
heitsschädlich oder überhaupt zu schwer sei. Nein, weitgehende
sozialpolitische Rücksichten, worunter auch die Ansicht, daß
hiedurch der wirklich in erschreckendem Maße überall zuneh-
menden Arbeitslosigkeit abgeholfen werden könnte, beseelt
die allerdings zahlreichen Demonstranten. Und es ist wahr:
wer Augen hat und sehen will, kann sich der Wahrnehmung
nicht verschließen, daß die Fortschritte in allen möglichen In-
dustrien, Wissenschaften und auch in der Landwirthschaft im-
mer mehr Arbeitshände entbehrlich machen, und damit, aller-
dingS zuerst indirekt und nur allmählig, Zustände herbeiführen,
die eine radikale Abhülfe erheischen. Schon jetzt ist die Zahl
der arbeitslosen Familien auf eine Höhe angewachsen, welche
mehr als alles Andere Unzufriedenheit und Gährung in den
untern Volksschichten veranlaßt, und der durch Anbahnung
weiterer Fortschritte mittelst Unterstützung der Schulen und
theoretischen und fachlichen Bildungsanstalten auf die Dauer
nicht abgeholfen werden kann.

Daß aber das von den Petenten vorgeschlagene Mittel
zur Abhülfe das beste sei, möchten wir bezweifeln! Wenn
dem Fabrikarbeiter und dem Handwerksgesellen die tägliche
Arbeitszeit bei gleichem Lohn verkürzt wird, so haben die
andern „Arbeitenden", die Meister, die Industriellen, die

Kaufleute, Köche, Spezerei-, Tuch- und Kleiderhändler, be-
sonders aber auch die „Landwirthe" ebenfalls das Recht
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auf Etebuîtion ber SlrbeitSzeit bei gleichem SSerbicnfte. Durch
eine ganz fonfequente Durchführung biefer Etebuftion mühte
aber ber ©elbwertfj auf eine SBeife finfen, bafj für bie är*

mern Slrbeiter bie Sefireitung beê Eftielhzinfe? unb ber noth-
wenbigen ßebensbebürfniffe beinahe unerfhwinglih würbe,
unb eine ber ©eredjtigfeit entfpredjenb ebenfaE? wieber für
alte Slrbeitenben gteiet) erfolgenbe ßoljnerhöhung fhüfe
nicht nur feine Sefferung, fonbern aus analogen ©rünben
eine nochmalige Sergröherung be? ©tenbe? für bie ärntern
klaffen. 2Bir mochten ben eibgen. Slrbeiterfefretär erfudjen,
einmal eine tägliche ßohnerhöljung bon 1 2fr. z- S. für bie

ShuhmacljergefeEen als SafiS, einer Serechnung anzunehmen,
bann aber bie gleiche ©rljöhung amh aEen anbern in ber

Schweiz „Sirbeitenben" (Schneiber, SoiffeurS, Sauhanbwerfer,
Säcfer, Eftehger, 23utter=» u. ßeberljänbler, Eftildjler u. Sauern)
zu berechnen unb hierauf zu pubtiziren, ob bie Schuhmacher*

gefeilen an biefer &auffe im ©anzen nicht noch berlieren
mühten?

©ine weitere fÇolge ber burd) bie Slrbeiterführer theil«
Weife jefct fdjon bewirften ©rhöhung ber 2JHetI)preife u. 81. m.

befteht in ber Sergröherung ber Einzahl ber Serbienft*Se*
bürftigen. ßeute, welche — im Sefifce eines fleinen 33er*

mögen? — fich fdjon bor 10 Sahren zur Etnhe feiert unb

aufhören wollten, mitteHofeu Slrbeitern unb 3irbeiterinnen
gegenüber bie 3utheilung bon Slrbeit ftreitig z« machen,
würben in ben lebten Sahren in S-olge beS herabgebrüeften
©elbwerlhe? gezwungen, fich wieber einem SSerbienft zu
Wibmen. Sticht bafs wir biefe Sßerfonen, foweit fie gefnnb

finb, hiefür bebanern; jebod) würbe eben gerabe biefe? Ser*
hältniffe? halber bie bon ben Sßetentcn bezweefte Steht*
befhäftigung bon 3lrbeit?fräften bel ben bon ihnen borge*
fchlagenen Mitteln burch bie bermeljrte 3ahl bon ©rwerb?*

bebürftigen theilweije wieber aufgehoben.

§auptfählih aber muffen mir un? ben Slnträgen ber

ERaibemonftranten beffwegen wiberfepen, weil fie bie Ete*

buftion ber täglichen 8lrbeit?zeit u. 81. m. (mit 8ln?nahme
be? Schlufefahe? ber SolfSoerfammlung in Surgborf) burch
bie fdjweizerifche ©efepgebung allein berlangen.

Selbftberftänblicfj bewirten bie bielen Eftahregelungen ber

Slrbeitgeber zu ©unften ber Slrbeitnehmer eine ©rhöhung
be? ^robuftenpreifeS, unb befonber? ber SSerbienft be? ipanb*
werfSmelfter? ift bnreh bie gegenwärtig erlaubte, theil? fo*

libe, theil? nnfolibe Sonfurrenz auf ein Etioeau haunter*
gebrüett, weihe? bie fleinfte Differenz in ben SrobuftionS*
Sfaftoren nicht ohne ©inftufe auf bie ßieferungSbebingungen
bleiben läfjt. Se mehr aber bie greife in hier fteigen, befto

mehr fällt unfere $onfurrenzfäljtgfeit mit bem SluSlanbe.—
2Bir föntten bieSbezüglich mit ber Dhatfadje aufwarten, baff
bie SleibermacEjerei in ben legten Sahren in ganz bebeuten*

bem Eftahe nah Sapern üerpftauzt würbe unb ein großer
Dfjeil ber Dftfhweiz bireft unb inbireft Pon bort au? be*

bient wirb; baff auch ©huhwaaren, DredjSler*, Shloffer»
unb Sßagnerartifel, ©eflehte oerfhiebener Slrt nnb Schreiner*
Slrbeiten au? Deutfdjlanb unb Defterreicp biEiger zu beziehen

finb, als im eigenen ßanbe, unb zwar nicht etwa nur ber

Sofloerhältniffe, fonbern auch ber Arbeitslöhne unb ber Dauer
ber Arbeitszeit halber. ®S finb auh biefe? Frühjahr z- SS.

Shreinerarbeiten für ben Staat ber großen Sreisbifferenz
wegen außerhalb be? Santon?, nah ®hur Pergeben worben,
unb eine Unterfudjung fteEte heraus, e? rühre biefe $rei?=
bifferenz zum großen Steile babon, bafj in St. ©aßen, Oer*

urfaht burh einen Strife, ber lOftünbige Arbeitstag einge*
führt worben War, in ©hur aber itodj ber llftünbige eyi*

flirte. Slngenommen nun, ber Staat werbe fotdjen SSerhält*

niffen inSfünftig mehr [Rechnung tragen, fo fann bie? ba*

gegen Pon ißrioaten nicht Perlangt werben, unb ba? fönnte
bod) gewife nidjt al? mirfliher „Scpup ber einheimifhen
SlrbeitSfraft" betrachtet werben, wenn ßeptere burh ba? ®e*

fep broblo? ober gezwungen würbe, im Sluslanbe ihr fèeil
Zu fuhenl

$ur ©rlebigung biefer großen fozialett fragen ift bie
Schweiz ein räumlich Ju EleineS ßanb; fie faun ohne @e«

fährbung ihre? EBoplftanbe? nur ftu feit weife burh gute?
Seifpiel ooranmarfhiren unb femeilen erft bann mieber einen
Schritt weiter gehen, wenn bie grofjen, unfere ©renzen um*
gebenben Staaten wenigften? eine Stnfe nahgefolgt
finb. 2ßir befürworten baher ba? SSerfhieben einer ge*
feplidjen SSerfürzung ber täglihert Arbeitszeit bi?
Zum Eftoment, in welhe.m Deutfdjlanb unb Defter*
reih un? oorerft, foweit bie? auf bie fcpweizerifhe
Sfonfurreuzfähigfeit ©influfe hat, wenigften? bie in
unferm SSaterlaube fepon lältßft beftepenben fozialen
Eteformen nahgemadjt haben werben. SBir begrüben
in biefer SSeziehung bie in ben legten Sahren ange*
bahnte internationale SSerftänbigung unb zwar um fo
mehr, al? e? auf biefem SSoben auh eher möglich fein
wirb, auf cingreifenbere unb praïtifhere fföeife bem
brohenben $auptübel entgegenzutreten, al? auf bem
oon ber gegenwärtigen organifirten Strbeiterfdjaft
proponirten Siege.

Die?, tgerr EiegierungSratp! finb bie Slnfihten unfere?
SSerein? in biefer hochwichtigen Angelegenheit. SoEten wir
in biefem ober jenem fünfte Unreht haben, fo laffen wir
un? burh fahlthe Darlegungen gerne eilte? Seffent be*

lehren, unb bitten mir Sie, unfere offenen unb breiften Aus*
einanberfepungen mit bem Umftanbe zu entfhulbigen, bah un?
feljr baran liegt, auh bie SSehörben unb weitere Greife im*
mer mehr baoon zu überzeugen, inwiefern bie Pou un? Per*

theibigten ©runbfäfee niht auf fleinlicpen, egoiltifhen unb
arbeiterfeinbliheu Denbenzen, fonbern auf möglihft grüttb*
ïidjer Unterfithung alle? beSjenige;; beruhen, ma? unferem
Solfe unb ber gefammten arbeitenben Seoölferung unfere?
lieben SSaterlanbe? frommen ober niht frommen fönnte.

§ohahtung?üoHft unb ergebenftl
Stamen? be§ Çaitbtoerfatneifteroereiit? oon ®t. (Stallen, unb

Umgebung
®er SSizeprafibent:

§djoop, ©lafèr,
®er ?lftuar:

Euflat» £d)eltfitt, ©hretner.

Serîtôiebeneê.

SöhitflefuÖv. ®te bernifhe Regierung, auf Slnregung
ihrer Dtreftion be? Suuern, gebeuft bem ©roffen 9tathe ein

Defret betreffenb bie Sauart oon ©ebäuben in Drtfhaften,
weihe bem Söhnfturm ausgefegt finb, zu unterbreiten. Danach
foEen in ben betreffenben, Pom EtegierungSrath zu bezeih*
nenben Drtfhaften feine neuen ©ebäube au? §olz ober Stieg
ober einem anberen niht feuerfidjeren fflîaterial erfteEt unb
anber? al? mit ©artbahung berfehen werben bürfen.

Sehnt jur Dihtung Oon trugen. ©? ift befannt, bafe

ber ßehm im feuchten $uftanb, jo wie er at? eine fnetbare
Dftaffe häufig zum Serfdjmieren ber fÇugen oon glüffigfeit?*
behältern benupt wirb, ein gröfeereS Solumen befipt als nah
wieber erfolgter Drocfnung. Solhe Dichtungen hatten baher

niht auf bie Dauer. 3Jtit bem heften ©rfolg hat nun gtafer
in Aberbeen bie Dihtung Pon Sehältern baburdj bewirft,
bafe er trodenen ßehm, zu einem feinen Sßuloer zerftofjen,
in bie fjugen einpreßte unb hier erft anfeuchtete. Der ßehm
nimmt jefct eine oerhältnifcmäfeig geringe üftenge SBaffer auf,
wobei er unter mähiger SluSbehnung eine ooEfommene Dih=
tung bewirft.

©rfah für ©lai. ©in gefährliher ffonfurrent fdjeint
bem ©lafe burh bie ©rftnbung be? öfterreihifhen Sugenieur?
©dftein zu erftehen. Die §erfteEung biefe? neuen ähnlichen
Sörper?. erfolgt nah einem Seridjt be? patent* unb tedjni*
fhen Sureau? oon Siharb ßüber? in ©örlip, in ber SBeife,

bah 1 — H Dfjeite ÄoEobiumwoEe in ungefähr einem §un*
bertftet ®ewiht?theil Aether ober Stlfohol aufgelöst unb mit
biefer ßöfuttg 2—4 "/o SRtzinu? ober anbere? niht harziges

SW Illustrirte schweizerische Vaudwerker-Zeitung (Offizielles Publikations-Organ des Schweiz. Gewerbeveriens) Nr. 34

auf Reduktion der Arbeitszeit bei gleichem Verdienste. Durch
eine ganz konsequente Durchführung dieser Reduktion müßte
aber der Geldwerth auf eine Weise sinken, daß für die är-
mern Arbeiter die Bestreitung des Mielhzinses und der noth-
wendigen Lebensbedürfnisse beinahe unerschwinglich würde,
und eine der Gerechtigkeit entsprechend ebenfalls wieder für
alle Arbeitenden gleich erfolgende Lohnerhöhung schüfe

nicht nur keine Besserung, sondern aus analogen Gründen
eine nochmalige Vergrößerung des Elendes für die ärmern
Klassen. Wir möchten den eidgen. Arbeitersekretär ersuchen,

einmal eine tägliche Lohnerhöhung von 1 Fr. z. B. für die

Schuhmachergesellen als Basis einer Berechnung anzunehmen,
dann aber die gleiche Erhöhung auch allen andern in der

Schweiz „Arbeitenden" (Schneider, Coiffeurs, Bauhaudwerker,
Bäcker, Metzger, Butter- u. Lederhändler, Milchler u. Bauern)
zu berechnen und hierauf zu publiziren, ob die Schuhmacher-
gesellen an dieser Hausse im Ganzen nicht noch verlieren
müßten?

Eine weitere Folge der durch die Arbeiterführer theil-
weise jetzt schon bewirkten Erhöhung der Miethpreise u. A. m.
besteht in der Vergrößerung der Anzahl der Verdienst-Be-
dürftigen. Leute, welche — im Besitze eines kleinen Ver-
mögens — sich schon vor 1V Jahren zur Ruhe setzen und

aushören wollten, mittellosen Arbeitern und Arbeiterinnen
gegenüber die Zutheilung von Arbeit streitig zu machen,
wurden in den letzten Jahren in Folge des herabgedrückten

Geldwerthes gezwungen, sich wieder einem Verdienst zu
widmen. Nicht daß wir diese Personen, soweit sie gesund

sind, hiefür bedauern; jedoch würde eben gerade dieses Ver-
hältnisses halber die von den Petenten bezweckte Mehr-
beschäfligung von Arbeitskrästen bei den von ihnen vorge-
schlagenen Mitteln durch die vermehrte Zahl von Erwerbs-
bedürftigen theilweise wieder aufgehoben.

Hauptsächlich aber müssen wir uns den Anträgen der

Maidemonstranten deßwegen widersetzen, weil sie die Re-
duktion der täglichen Arbeitszeit u. A. m. (mit Ausnahme
des Schlußsatzes der Volksversammlung in Burgdorf) durch
die schweizerische Gesetzgebung allein verlangen.

Selbstverständlich bewirken die vielen Maßregelungen der

Arbeitgeber zu Gunsten der Arbeitnehmer eine Erhöhung
des Produktenpreises, und besonders der Verdienst des Hand-
Werksmeisters ist durch die gegenwärtig erlaubte, theils so-

lide, theils unsolide Konkurrenz auf ein Niveau herunter-
gedrückt, welches die kleinste Differenz in den Produktions-
Faktoren nicht ohne Einfluß auf die Lieferungsbedingungen
bleiben läßt. Je mehr aber die Preise in hier steigen, desto

mehr fällt unsere Konkurrenzfähigkeit mit dem Auslande.—
Wir können diesbezüglich mit der Thatsache aufwarten, daß
die Kleidermacherei in den letzten Jahren in ganz bedeuten-

dem Maße nach Bayern verpflanzt wurde und ein großer
Theil der Ostschweiz direkt und indirekt von dort aus be-

dient wird; daß auch Schuhwaaren, Drechsler-, Schlosser-
und Wagnerartikel, Geflechte verschiedener Art und Schreiner-
Arbeiten aus Deutschland und Oesterreich billiger zu beziehen

sind, als im eigenen Lande, und zwar nicht etwa nur der

Zollverhältnisse, sondern auch der Arbeitslöhne und der Dauer
der Arbeitszeit halber. Es sind auch dieses Frühjahr z. B.
Schreinerarbeiten für den Staat der großen Preisdifferenz
wegen außerhalb des Kantons, nach Chur vergeben worden,
und eine Untersuchung stellte heraus, es rühre diese Preis-
differenz zum großen Theile davon, daß in St. Gallen, ver-
ursacht durch einen Strike, der lOstündige Arbeitstag einge-
führt worden war, in Chur aber noch der llstündige exi-

flirte. Angenommen nun, der Staat werde solchen Verhält-
nissen inskünftig mehr Rechnung tragen, so kann dies da-

gegen von Privaten nicht verlangt werden, und das könnte

doch gewiß nicht als wirklicher „Schutz der einheimischen

Arbeitskraft" betrachtet werden, wenn Letztere durch das Ge-
setz brodlos oder gezwungen würde, im Auslande ihr Heil
zu suchen!

Zur Erledigung dieser großen sozialen Fragen ist die
Schweiz ein räumlich zu kleines Land; sie kann ohne Ge-
fährdung ihres Wohlstandes nur stufenweise durch gutes
Beispiel voranmarschiren und jeweilen erst dann wieder einen
Schritt weiter gehen, wenn die großen, unsere Grenzen um-
gebenden Staaten wenigstens eine Stufe nachgefolgt
sind. Wir befürworten daher das Verschieben einer ge-
schlichen Verkürzung der täglichen Arbeitszeit bis
zum Moment, in welchem Deutschland und Oester-
reich uns vorerst, soweit dies auf die schweizerische
Konkurrenzfähigkeit Einfluß hat, wenigstens die in
unserm Vaterlande schon längst bestehenden sozialen
Reformen nachgemacht haben werden. Wir begrüßen
in dieser Beziehung die in den letzten Jahren ange-
bahnte internationale Verständigung und zwar um so

mehr, als es auf diesem Boden auch eher möglich sein
wird, auf eingreifendere und praktischere Weise dem
drohenden Hauptübel entgegenzutreten, als auf dem
von der gegenwärtigen organisirten Arbeiterschaft
proponirten Wege.

Dies, Herr Regierungsrath! sind die Ansichten unseres
Vereins in dieser hochwichtigen Angelegenheit. Sollten wir
in diesem oder jenem Punkte Unrecht haben, so lassen wir
uns durch sachliche Darlegungen gerne eines Bessern be-

lehren, und bitten wir Sie, unsere offenen und dreisten Aus-
einandersetzungen mit dem Umstände zu entschuldigen, daß uns
sehr daran liegt, auch die Behörden und weitere Kreise im-
mer mehr davon zu überzeugen, inwiefern die von uns ver-
theidigten Grundsätze nicht auf kleinlichen, egoistischen und
arbeiterfeindlichen Tendenzen, sondern auf möglichst gründ-
licher Untersuchung alles desjenige- beruhen, was unserem

Volke und der gesammten arbeitenden Bevölkerung unseres
lieben Vaterlandes frommen oder nicht frommen könnte.

Hochachtungsvollst und ergebenst!
Namens des Handwerksmeisterverems von St. Gallen und

Umgebung
Der Vizepräsident!

K. Schoop, Glaser,
Der Aktuar:

Kustav Scheitkin, Schreiner.

Verschiedenes.

Föhngefahr. Die bernische Regierung, auf Anregung
ihrer Direktion des Innern, gedenkt dem Großen Rathe ein
Dekret betreffend die Bauart von Gebäuden in Ortschaften,
welche dem Föhnsturm ausgesetzt sind, zu unterbreiten. Danach
sollen in den betreffenden, vom Regierungsrath zu bezeich-

nenden Ortschaften keine neuen Gebäude aus Holz oder Rieg
oder einem anderen nicht feuersicheren Material erstellt und
anders als mit Hartdachung versehen werden dürfen.

Lehm zur Dichtung von Fugen. Es ist bekannt, daß
der Lehm im feuchten Zustand, so wie er als eine knetbare

Masse häufig zum Verschmieren der Fugen von Flüssigkeits-
behältern benutzt wird, ein größeres Volumen besitzt als nach

wieder erfolgter Trocknung. Solche Dichtungen halten daher
nicht auf die Dauer. Mit dem besten Erfolg hat nun Fraser
in Aberdeen die Dichtung von Behältern dadurch bewirkt,
daß er trockenen Lehm, zu einem feinen Pulver zerstoßen,

in die Fugen einpreßte und hier erst anfeuchtete. Der Lehm
nimmt jetzt eine verhältnißmäßig geringe Menge Wasser auf,
wobei er unter mäßiger Ausdehnung eine vollkommene Dich-
tung bewirkt.

Ersatz für Glas. Ein gefährlicher Konkurrent scheint

dem Glase durch die Erfindung des österreichischen Ingenieurs
Eckstein zn erstehen. Die Herstellung dieses neuen ähnlichen
Körpers, erfolgt nach einem Bericht des Patent- und techni-
scheu Bureaus von Richard Lüders in Görlitz, in der Weise,

daß 4 — 8 Theile Kollodiumwolle in ungefähr einem Hun-
dertstel Gewichtstheil Aether oder Alkohol aufgelöst und mit
dieser Lösung 2—4°/„ Rizinus oder anderes nicht harziges
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